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3 9 7 . Kundmachung: Widerruf der Vereinbarung zwischen dem Minister für Verkehr des Vereinigten
Königreiches und dem Bundesminister für Verkehr der Republik Österreich gemäß
Rn. 2010 des ADR betreffend die Beförderung von wasserfreiem Aluminiumchlorid
der Klasse 8, Rn. 2801, Ziffer 12

3 9 8 . Kundmachung: Kündigung der Vereinbarung zwischen dem Bundesminister für Finanzen der Repu-
blik Österreich und dem Minister für Auswärtige Angelegenheiten Spaniens über
die Anerkennung von Bescheinigungen der Handelskammern Spaniens in Ur-
sprungszeugnissen, die für die Anwendung der Vorzugszölle nach dem österreichi-
schen Präferenzzollgesetz erforderlich sind

3 9 9 . Kundmachung: Geltungsbereich des Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem
Königreich der Niederlande über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung
von gerichtlichen Entscheidungen und öffentlichen Urkunden auf dem Gebiet des
Zivil- und Handelsrechtes

4 0 0 . Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens zur Befreiung ausländischer öffentlicher
Urkunden von der Beglaubigung

4 0 1 . Kundmachung: Geltungsbereich des Europäischen Übereinkommens betreffend Auskünfte über
ausländisches Recht und des Zusatzprotokolls zum Europäischen Übereinkommen
betreffend Auskünfte über ausländisches Recht

4 0 2 . Kundmachung: Geltungsbereich des Europäischen Übereinkommens über die Übermittlung von
Anträgen auf Verfahrenshilfe

4 0 3 . Kundmachung: Verlängerung der vorübergehenden Aussetzung der Anwendung des Abkommens
zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Volksrepu-
blik Polen über die gegenseitige Aufhebung der Sichtvermerkspflicht

397. Kundmachung des Bundesministers für
öffentliche Wirtschaft und Verkehr vom 3. Juli
1986 betreffend den Widerruf der Vereinba-
rung zwischen dem Minister für Verkehr des
Vereinigten Königreiches und dem Bundesmi-
nister für Verkehr der Republik Österreich
gemäß Rn. 2010 des ADR betreffend die
Beförderung von wasserfreiem Alumi-
niumchlorid der Klasse 8, Rn. 2801, Ziffer 12

Auf Grund des § 2 Abs. 2 des Bundesgesetzes
über das Bundesgesetzblatt 1985, BGBl. Nr. 200,
wird kundgemacht:

Die Vereinbarung zwischen dem Minister für
Verkehr des Vereinigten Königreiches und dem
Bundesminister für Verkehr der Republik Öster-
reich gemäß Rn. 2010 des ADR betreffend die
Beförderung von wasserfreiem Aluminiumchlorid
der Klasse 8, Rn. 2801, Ziffer 12*) wurde mit Note
des Verkehrsministeriums des Vereinigten König-

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 108/1984

reiches vom 23. April 1986 widerrufen. Nachdem
die Note am 2. Juni 1986 beim Bundesministerium
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr eingelangt
ist, tritt die gegenständliche Vereinbarung mit die-
sem Datum außer Kraft.

Streicher

398. Kundmachung des Bundesministers für
Finanzen vom 4. Juli 1986 betreffend die Kün-
digung der Vereinbarung zwischen dem Bun-
desminister für Finanzen der Republik Öster-
reich und dem Minister für Auswärtige Ange-
legenheiten Spaniens über die Anerkennung
von Bescheinigungen der Handelskammern
Spaniens in Ursprungszeugnissen, die für die
Anwendung der Vorzugszölle nach dem öster-
reichischen Präferenzzollgesetz erforderlich

sind

Auf Grund des § 2 Abs. 2 des Bundesgesetzes
über das Bundesgesetzblatt 1985, BGBl. Nr. 200,
wird kundgemacht:
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Die Vereinbarung zwischen dem Bundesminister
für Finanzen der Republik Österreich und dem
Minister für Auswärtige Angelegenheiten Spaniens
über die Anerkennung von Bescheinigungen der
Handelskammern Spaniens in Ursprungszeugnis-
sen, die für die Anwendung der Vorzugszölle nach
dem österreichischen Präferenzzollgesetz erforder-
lich sind (BGBl. Nr. 405/1972), wurde gemäß
ihrem Art. 6 von Österreich mit Note vom 30. April
1986 gekündigt und tritt gemäß derselben Bestim-
mung am 15. November 1986 außer Kraft.

Lacina

399. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
15. Juli 1986 betreffend den Geltungsbereich
des Abkommens zwischen der Republik Öster-
reich und dem Königreich der Niederlande
über die gegenseitige Anerkennung und Voll-
streckung von gerichtlichen Entscheidungen
und öffentlichen Urkunden auf dem Gebiet

des Zivil- und Handelsrechtes

Nach Mitteilung der Regierung des Königrei-
ches der Niederlande hat dieses den Geltungsbe-
reich des Abkommens zwischen der Republik
Österreich und dem Königreich der Niederlande
über die gegenseitige Anerkennung und Vollstrek-
kung von gerichtlichen Entscheidungen und öffent-
lichen Urkunden auf dem Gebiet des Zivil- und
Handelsrechtes (BGBl. Nr. 37/1966) mit Wirkung
vom 1. Jänner 1986 auf Aruba ausgedehnt.

Vranitzky

400. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
15. Juli 1986 betreffend den Geltungsbereich
des Übereinkommens zur Befreiung ausländi-
scher öffentlicher Urkunden von der Beglaubi-

gung

Nach Mitteilung des Ministeriums für Auswär-
tige Angelegenheiten der Niederlande hat Antigua
und Barbuda nachstehende Behörden notifiziert,
die zur Ausstellung der Apostille gemäß Art. 3
Abs. 1 des Übereinkommens zur Befreiung auslän-
discher öffentlicher Urkunden von der Beglaubi-
gung (BGBl. Nr. 27/1968, letzte Kundmachung
des Geltungsbereiches BGBl. Nr. 49/1986) zustän-
dig sind:

a) The Governor-General, Antigua and Bar-
buda

b) The Registrar — Eastern Caribbean Supreme
Court

(Übersetzung)
a) Generalgouverneur, Antigua und Barbuda
b) Registerführer — Oberster Gerichtshof der

Ostkaribik
Vranitzky

4 0 1 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom
15. Juli 1986 betreffend den Geltungsbereich
des Europäischen Übereinkommens betreffend
Auskünfte über ausländisches Recht und des
Zusatzprotokolls zum Europäischen Überein-
kommen betreffend Auskünfte über ausländi-

sches Recht

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Euro-
parats hat die Regierung der Niederlande am
17. Juni 1986 eine Erklärung abgegeben, derzu-
folge der Geltungsbereich des Europäischen Über-
einkommens betreffend Auskünfte über ausländi-
sches Recht (BGBl. Nr. 417/1971, letzte Kundma-
chung des Geltungsbereiches BGBl. Nr. 634/1977)
und des Zusatzprotokolls zum Europäischen Über-
einkommen betreffend Auskünfte über ausländi-
sches Recht (BGBl. Nr. 179/1980, letzte Kundma-
chung des Geltungsbereiches BGBl. Nr. 146/1985)
mit Wirkung vom 1. Jänner 1986 auf Aruba ausge-
dehnt wurde.

Vranitzky

4 0 2 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom
15. Juli 1986 betreffend den Geltungsbereich
des Europäischen Übereinkommens über die
Übermittlung von Anträgen auf Verfahrens-

hilfe

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Euro-
parates hat Portugal am 16. Juni 1986 das Europäi-
sche Übereinkommen über die Übermittlung von
Anträgen auf Verfahrenshilfe (BGBl. Nr. 190/
1982, letzte Kundmachung des Geltungsbereiches
BGBl. Nr. 22/1986) ratifiziert.

Das Übereinkommen tritt gemäß seinem Art. 10
Abs. 2 für Portugal am 17. Juli 1986 in Kraft.

Portugal hat anläßlich der Hinterlegung der
Ratifikationsurkunde nachstehenden Vorbehalt
erklärt:

„Gemäß den Bestimmungen des Art. 13 Abs. 1
des Übereinkommens schließt die Regierung der
Portugiesischen Republik die Anwendung der
Bestimmungen des Art. 6 Abs. 1 lit. b des Überein-
kommens zur Gänze aus."

Ferner hat Portugal nachstehende Behörde als
Übermittlungs- bzw. Empfangsstelle gemäß Art. 2
Abs. 1 und 2 notifiziert:

Justizministerium
Praça do Comércio
P-1100 LISSABON

Vranitzky
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403. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
15. Juli 1986 betreffend die Verlängerung der
vorübergehenden Aussetzung der Anwendung
des Abkommens zwischen der Österreichi-
schen Bundesregierung und der Regierung der
Volksrepublik Polen über die gegenseitige
Aufhebung der Sichtvermerkspflicht vom

18. Juli 1972*)

Gemäß § 2 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das
Bundesgesetzblatt 1985, BGBl. Nr. 200, wird nach-
stehend die Verbalnote des Ministeriums für Aus-
wärtige Angelegenheiten der Volksrepublik Polen,
Zl. D. Kons. III. 213-6-86 vom 28. Juni 1986, an
die Österreichische Botschaft Warschau in deut-
scher Übersetzung kundgemacht:

„Das Ministerium für Auswärtige Angelegenhei-
ten der Volksrepublik Polen entbietet der Österrei-
chischen Botschaft Warschau den Ausdruck der
vorzüglichen Hochachtung und beehrt sich, die
Note Zl. 438.01/2-A/86 vom 18. Juni 1986 mit fol-
gendem Inhalt zur Kenntnis genommen zu haben:

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 330/1972 in der Fassung
der Kundmachungen BGBl. Nr. 529 a/1981, 7/1982,
259/1982, 321/1982, 554/1982, 555/1982, 48/1983,
92/1983, 382/1983, 428/1983, 321/1984, 297/1985 und
367/1986

Die Österreichische Bundesregierung hat
beschlossen, die gemäß Art. 7 des Abkommens zwi-
schen der Österreichischen Bundesregierung und
der Regierung der Volksrepublik Polen über die
gegenseitige Aufhebung der Sichtvermerkspflicht
vom 18. Juli 1972 vorübergehend verfügte Ausset-
zung der Anwendung der Bestimmungen dieses
Abkommens für die Zeit vom 1. Juli 1986,
00.00 Uhr, bis 30. Juni 1987, 24.00 Uhr, für polni-
sche Staatsangehörige, sofern sie nicht Inhaber
eines Diplomatenpasses, Dienstpasses oder Erlaub-
nisscheines für Flugpersonal sind, zu verlängern.

In diesem Zusammenhang beehrt sich das Mini-
sterium für Auswärtige Angelegenheiten, die Öster-
reichische Botschaft zu informieren, daß auf Grund
des Gegenseitigkeitsprinzips die Behörden der
Volksrepublik Polen eine analoge Entscheidung
den österreichischen Staatsbürgern gegenüber
getroffen haben.

Das Ministerium für Auswärtige Angelegenhei-
ten benützt diese Gelegenheit, der Österreichischen
Botschaft Warschau den Ausdruck seiner vorzügli-
chen Hochachtung zu erneuern."

Vranitzky
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